
Berufsunfähigkeitsversicherung

Die neue SBU:
Neue und verbesserte Leistungen

Neue Leistungen
Premium Premium

Plus
Premium
Exklusiv

Leistung bei Verlust von Grundfähigkeiten
Zahlung einer Rente in Höhe der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente für die Dauer von 18 
Monaten bei Verlust einer der definierten Grundfähigkeiten: Sehfähigkeit, Sprechfähigkeit, Hör-
fähigkeit.

Schulungshilfe bei Wiedereingliederung
Sind die Voraussetzungen der Wiedereingliederungshilfe erfüllt, haben Sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, eine Schulungshilfe in Anspruch zu nehmen, um sich den veränderten Arbeitsbedingun-
gen anzupassen. Die Schulungshilfe bei Wiedereingliederung ersetzt die entstehenden Kosten 
einer abgeschlossenen Schulungsmaßnahme bis 3.000 Euro.

Umschulungshilfe
Wird nach anerkannter Berufsunfähigkeit eine Umschulungsmaßnahme durch die Agentur für 
Arbeit oder einen anderen staatlich anerkannten Träger erfolgreich abgeschlossen, bei der aus 
arbeitsmarktbezogener Sicht die begründete Aussicht besteht, dass die Aufnahme einer Berufs-
tätigkeit dadurch früher erfolgen kann, zahlen wir auf Antrag eine einmalige, pauschale Umschu-
lungshilfe in Höhe von 1.500 Euro.

Besserstellung bei Berufswechsel
Bei Wechsel des Berufes kann eine erneute Berufsgruppeneinstufung beantragt werden, wo-
durch sich der Beitrag zu Ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung reduzieren kann. Eine erneute 
Gesundheitsprüfung ist hierfür nicht erforderlich.

Leistung bei schwerer Beeinträchtigung (Rollstuhlbedarf)
Wenn Rollstuhlbedarf nach den Bedingungen vorliegt, zahlen wir eine Rente in Höhe der verein-
barten Berufsunfähigkeitsrente für die Dauer von 18 Monaten

(für Schüler
und Studenten)

(für Schüler
und Studenten)
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Die neue SBU:
Neue und verbesserte Leistungen

Verbesserte Leistungen
Bis zum 30.06.2023 enthalten Ab 01.07.2023 enthalten Premium Premium

Plus
Premium
Exklusiv

Nachversicherungsgarantie
Erhöhung der BU-Rente bis max. 42.000 Euro 
bei
• Abschluss eines Studiums, einer Berufs-

ausbildung sowie Promotion und Meister-
prüfung

• Eintritt in die Selbstständigkeit mit notwen-
diger Kammerzugehörigkeit oder mit einem 
kammerzertifizierten Ausbildungsberuf

• Erhöhung des monatlichen Bruttoeinkom-
mens um mindestens 10 %

• Bau oder Erwerb einer selbst genutzten 
Immobilie

• Heirat oder Gründung einer Lebenspartner-
schaft

• Geburt oder Adoption eines Kindes
• Scheidung oder Aufhebung einer Lebens-

partnerschaft
• Tod oder Pflegebedürftigkeit des erwerbs-

tätigen Ehegatten oder Lebenspartners

NEU
Erhöhung der BU-Rente bis max. 48.000 Euro 
und Aufnahme eines weiteren Anlasses
• Aufnahme einer Berufsausbildung oder 

eines Vollzeitstudiums

Wiedereingliederungshilfe
Zahlung einer Wiedereingliederungshilfe i. H. v. 
4 Monatsrenten (insg. max. 8.000 Euro).

NEU
Verbessert auf 12 Monatsrenten 
(insg. max. 15.000 Euro)

Rehabilitationshilfe
Kostenbeteiligung bei Aussicht auf Neuaufnah-
me der Berufstätigkeit (max. 2.000 Euro)

NEU
Verbessert auf 6 Monatsrenten 
(max. 6.000 Euro)

Beitragsdynamik
Fester Dynamiksatz von 3% zur Erhöhung des 
Jahresbeitrages und der BU-Rente

NEU
Höhe des Dynamiksatzes wählbar um einen 
ganzen Prozentpunkt zwischen 1% und 5%

Leistungsdynamik
Fester Dynamiksatz von 2% zur Erhöhung der 
Rente im Leistungsbezug.

NEU
Anpassung der BU-Rente wählbar um einen 
ganzen Prozentsatz zwischen 1% und 3%

Leistung bei Arbeitsunfähigkeit 
(Krankschreibung)
Zahlung einer BU-Rente für max. 18 Monate, 
wenn man 6 Monate lang krankgeschrieben 
ist. Die Leistung kann nach Ablauf von 4 Mo-
naten zusammenhängender Krankschreibung 
fällig werden, wenn man für weitere 2 Monate 
krankgeschrieben ist.

NEU
Verbessert auf
• Erhöhung des Leistungszeitraums 

auf 24 Monate
• Leistung bereits nach 3 Monaten zusam-

menhängender Krankschreibung und
• Wenn die Krankschreibung noch weitere 

3 Monate andauert.

Leistung bei schwerer Krankheit
Einmalleistung von 6 Monatsrenten bei der 
Diagnose Krebs oder Herzinfarkt/Schlaganfall

NEU
• Erweiterung auf den Leistungsauslöser 

„Einschränkungen der Herz- oder Lungen-
funktion“

• Erhöhung des Leistungszeitraums 
auf 18 Monate

Anwartschaft auf eine 
Risikolebensversicherung
Bei Geburt oder Adoption eines Kindes kann 
ohne Gesundheitsprüfung der Abschluss einer 
RLV beantragt werden

NEU
• Erweiterung auf den Anlass Bau oder Er-

werb einer selbst bewohnten und darle-
hensfinanzierten Immobilie

• Erhöhung der maximalen Versicherungs-
summe auf 500.000 Euro
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